
Quotenregelung zur Schaffung preiswerten Wohnraumes für Bebauungsplanver-
fahren auf städtischen Flächen (Ratsbeschlüsse 26. September 2016/13. Februar 
2017/25. März 2019) 

• 50 Prozent der geplanten Wohnungen im Mehrfamilienhausbau und in Gebäuden mit 
teilweiser Wohnnutzung sind als preiswerte Wohnungen zu schaffen, sobald fünf 
Wohnungen auf den Grundstücken entstehen. 30 Prozent dieser Wohnungen sind an 
Personen mit einem Anspruch auf einen einfachen Wohnberechtigungsschein gemäß 
§ 3 Absatz 2 Niedersächsisches Wohnraum- und Wohnquartierfördergesetz (NWoFG) 
und 20 Prozent an Personen mit einem Anspruch auf einen erweiterten Wohnberech-
tigungsschein gemäß § 5 Absatz 2 Durchführungsverordnung zum Niedersächsischen 
Wohnraum- und Wohnquartierfördergesetz zu vermieten. 

• Bei Vermietung freistehender Einfamilienhäuser, Doppel- und Reihenhäuser sind 
30 Prozent der Wohnungen als preiswerter Wohnraum zu schaffen und Personen, 
deren Gesamteinkommen (Einkommen aller zum Haushalt gehörenden Personen) die 
Einkommensgrenzen nach § 3 Absatz 2 Niedersächsischem Wohnraum- und Wohn-
quartierfördergesetz nicht überschreiten, zur Verfügung zu stellen. 

• Bezugsgröße für die Anzahl der preiswerten Wohnungen ist die Anzahl der Wohnun-
gen im städtebaulichen Leitplan beziehungsweise Vorhaben- und Erschließungsplan. 

• Diese Wohnungen unterliegen einer 20-jährigen Belegungsbindung und einer 10-jäh-
rigen Mietpreisbindung.  

• Bei Inanspruchnahme von Fördermitteln aus städtischen Programmen oder Landes-
programmen gelten deren jeweilige Bestimmungen zur Dauer und Höhe der zulässi-
gen Mieten. Sofern keine Fördermittel in Anspruch genommen werden, darf während 
der Mietpreisbindung von 10 Jahren die Miete die zulässige Miete nach Landesförde-
rung nicht überschreiten.  

Zulässige Miete für Stellplätze: 

- Außenplatz: maximal 15 Euro 
- Carport: maximal 25 Euro 
- Tiefgarage: maximal 50 Euro 

• Die erforderlichen Wohnungen sind im Vertragsgebiet zu schaffen. 

• Wohnungsleerstände sind zu vermeiden. 

• Vertragsstrafen bei Nicht-Erfüllung 

• Sicherung über Kaufverträge. 

Informationen zur städtischen Wohnungsbauförderung und zum Landesförderprogramm: 

www.oldenburg.de/stadtentwicklungsplanung  

www.nbank.de 
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Quotenregelung zur Schaffung preiswerten Wohnraumes für Bebauungsplanver-
fahren auf privaten Investorenflächen (Ratsbeschlüsse 26. September 2016/ 
20. Januar 2020/29. Juni 2020) 

• 30 Prozent der geplanten Wohnungen im Mehrfamilienhausbau und in Gebäuden mit 
teilweiser Wohnnutzung sind als preiswerte Wohnungen zu schaffen, sobald hier fünf 
Wohnungen auf den Grundstücken entstehen. Die Hälfte dieser Wohnungen sind 
Personen mit einem Anspruch auf einen einfachen Wohnberechtigungsschein gemäß 
§ 3 Absatz 2 Niedersächsisches Wohnraum- und Wohnquartierfördergesetz (NWoFG) 
und die andere Hälfte Personen mit einem Anspruch auf einen erweiterten Wohn-
berechtigungsschein gemäß § 5 Absatz 2 Durchführungsverordnung zum Niedersäch-
sischen Wohnraum- und Wohnquartierfördergesetz zur Verfügung zu stellen. 

• Bei freistehenden Einfamilienhäusern, Doppel- und Reihenhäusern sind 10 Prozent 
der Wohnungen als preiswerter Wohnraum zu schaffen und Personen, deren Gesamt-
einkommen (Einkommen aller zum Haushalt gehörenden Personen) die Einkommens-
grenzen nach § 3 Absatz 2 Niedersächsischem Wohnraum- und Wohnquartierförder-
gesetz nicht überschreiten, zur Verfügung zu stellen. 

• Bezugsgröße für die Anzahl der preiswerten Wohnungen ist die Anzahl der Wohnun-
gen im städtebaulichen Leitplan beziehungsweise Vorhaben- und Erschließungsplan. 

• Diese Wohnungen unterliegen einer 20-jährigen Belegungsbindung und einer 10-jähri-
gen Mietpreisbindung. 

• Bei Inanspruchnahme von Fördermitteln aus städtischen Programmen oder Landes-
programmen gelten deren jeweilige Bestimmungen zur Dauer und Höhe der zulässi-
gen Mieten. Sofern keine Fördermittel in Anspruch genommen werden, darf während 
der Mietpreisbindung von zehn Jahren die Miete die zulässige Miete nach Landesför-
derung nicht überschreiten. 

Zulässige Miete für Stellplätze: 

- Außenplatz: maximal 15 Euro 
- Carport: maximal 25 Euro 
- Tiefgarage: maximal 50 Euro 

• Die erforderlichen Wohnungen sind im Vertragsgebiet zu schaffen. 

• Wohnungsleerstände sind zu vermeiden. 

• Vertragsstrafen bei Nicht-Erfüllung. 

• Sicherung über städtebaulichen Vertrag/Durchführungsvertrag. 

Informationen zur städtischen Wohnungsbauförderung und zum Landesförderprogramm: 

www.oldenburg.de/stadtentwicklungsplanung 

www.nbank.de 
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